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XXXVII. Nachtrag zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
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Beratungsfolge:

Datum Gremium

11.09.2023 Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss
27.09.2023 Gemeinderat der Gemeinde Reichshof

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen /
der Rat beschließt den XXXVII. Nachtrag zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung vom
29.05.1985.

Sachverhalt:

Der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung ist  als Anlage ein  Straßenverzeichnis mit
allen  Straßen  in  der  Gemeinde  Reichshof  beigefügt.  Aus  dem  Straßenverzeichnis  geht
hervor,  welche  Reinigungspflichten  auf  die  Anlieger  übertragen  werden.  Das
Straßenverzeichnis ist aus den folgenden Gründen zu ändern:

1. Brüchermühle, Am Bauhof
Mit  Beschluss über die Vorlage Nr.  2020/00324/  hat  der Bau-,  Planungs-,  Verkehrs-  und
Umweltausschuss  die  private  Zufahrtsstraße  der  Gemeinde  zum  Baubetriebshof  "Am
Bauhof"  benannt.  Nach  diesem Beschluss  ist  die  Straße  in  das  Straßenverzeichnis  zur
Straßenreinigungs- und Gebührensatzung aufzunehmen.

2. Denklingen, Am Ehrenmal
Mit  Beschluss über die Vorlage Nr.  2020/00324/  hat  der Bau-,  Planungs-,  Verkehrs-  und
Umweltausschuss  die  Privatstraße  eines  privaten  Erschließungsträgers  "Am  Ehrenmal"
benannt.  Nach  diesem  Beschluss  ist  die  Straße  in  das  Straßenverzeichnis  zur
Straßenreinigungs- und Gebührensatzung aufzunehmen.

3. Dreschhausen, Am Dorfhaus
Die Straßenbezeichnung "Am Dorfhaus" ist im Straßenverzeichnis bei der Ortslage 
Dreschhausen aufgeführt, obwohl es keine Gemeindestraße mit dieser Bezeichnung gibt. 
Die Straßenbezeichnung ist somit aus dem Straßenverzeichnis zu streichen.

4. Dreslingen, Morsbacher Str.
Die öffentliche Straße ist bisher nicht im Straßenverzeichnis aufgeführt und muss in das 
Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung aufgenommen werden.
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5. Heseln, Zum Heidblech
Die Straßenbezeichnung "Zum Heidblech" ist im Straßenverzeichnis bei der Ortslage Heseln
aufgeführt, obwohl es diese Straße dort nicht gibt. Die Straßenbezeichnung ist somit aus 
dem Straßenverzeichnis zu streichen. Die Straße "Zum Heidblech" gibt es in der Ortslage 
Schalenbach und ist dementsprechend richtig im Straßenverzeichnis aufgeführt.

6. Nothausen, Nothausener Str.
Die "Nothausener Str." und die Ortslage Nothausen sind noch im Straßenverzeichnis 
aufgeführt, obwohl es den Ort und die Straße nicht mehr gibt. Diese sind somit aus dem 
Straßenverzeichnis zu streichen. 

7. Wildbergerhütte, Über dem Bergerhof
Mit  Beschluss über die  Vorlage Nr.  2020/00318/  hat  der Bau-,  Planungs-,  Verkehrs-  und
Umweltausschuss die Verwaltung beauftragt, die Erschließungsstraße "Über dem Bergerhof"
als öffentliche Gemeindestraße zu widmen.
Nach diesem Beschluss ist die Straße in das Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungs- und
Gebührensatzung aufzunehmen.

Es ergibt sich in Abhängigkeit der erfolgten Beschlüsse der als Anlage 1 beigefügte XXXVII. 
Nachtrag zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung vom 29.05.1985.

Anlagen:

Anlage 1 :  XXXVII. Nachtrag zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung vom 29.05.1985


